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1647 Juni 30 . /20 . , Zug A

SCHREIBEN VON [STADT- UND AMTSRAT BEAT II . ] ZURLAUBEN AN DEN
BÜRGERMEISTER[VON ZÜRICH, HANS RUDOLF RAHN]

”Es hat der Herr nechstmalen von mynem L. dochterman Carle Wyssenbach
und seinem Brüdern H. Cantzlern von Einsidlen [Hans Jakob Weissenbach]
gnuogsam Verstanden , was gestalten leyder er durch wolverthruwen von
Martin Orellen [ =Orelli , Kaufmann in Zürich ] umb ein grosse Summa baar
empfangnen geldts in gefahr des gentzlichen Verlursts gesezt . Und ob-
wolen der Herr Jnen in mitheilung synes Wysen Raths und gegebnen be¬
richt ettwelliche Hoffnung eines besseren usschlags gemacht , darumb
dem H. ich dienstlich bedankhen : Sindt sy doch nachgents von anderen
Herren übel vertröstet , abgescheiden , undt wyl Jnnerth ettwas tägen sy
sich widerumb nacher Zürich deswegen begeben solten , hab ich doch für
mich selbsten , mynen hochgeherten Herren , wyl mier diser Handel eben
auch schmerzlich obgelegen , nachmalen bemüehen , und gantz instendig
. . . Piten wollen mich hinwiderumb mit wenigem zuo vernerm Nothwendigen
Verhalt zu berichten . Ob doch hernach volgende gründ und Ursachen
gantz nit erheblich undt erspriesslich syn möchtend , dass erstlichen
gnuogsam zuo attestieren syn würdt , dass zuo begebenden uffaals Rech-
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ten allhie , ein Burger oder Jnwohner der Statt Zürich , nit allein vor

gar uslendischen frömbder Nationen , sonders auch den Pundtsverwandten

Zuogewandter , und so gar etlichen Orthen der Eydtgnoschaft selbsten

vorgezogen werdendt. 1 Jtem die underthanen des Fryambts [ =Herrschaft

Knonau ?] unsere nachpuren so glych wye  unser Burger einer Jren Zuogang

habendt . Also ob gott will in disem fahl das Recht mit sich zebringen

undt das gägen Recht zefinden syn würdt , welches doch untzhära Jn al¬

len ohrten der Eydtgnoschaft in den Abzügen , Zöhlen und anderen dingen

in täglicher uebung gewesen ist.

Fürs ander zuo considerieren syn mag , dass obwolen disere 4000 R ent¬

richtet wurden , dass dardurch allen anderen frömbden creditoren imb

schier nichts desto mehrers praejudiciert wurde . Dritens auch zue er-

wegen ist , ob unsere liebe Altvordern Jn uffrichtung der Pündtnussen,

auch Statt und Landtrechten Jn Jrem Verstandt sy durcheinanderen sich

selbs für frömbde geachtet , glych als weltsche , Tütsche , uslendische

und Landtsfrembdlig ? Oder ob nit Jre so wolgemeinte thruow , und Liebe,

Jnsonderheit wegen der Ohrten Nachpürlichen täglichen handeis und Wan¬

dels ein underscheid mitgebracht habe undt , dass man sich Jedessen

mehr geniessen und minder entgelten solte , als andere frömbde mit de¬

nen man Keinswegs verpflichtet noch Verbunden ist.

Es bescheint sich auch woll täglich , da mier nit zwyfflet dan dass

ettwan exempel derglychen Zuotragenheiten Jn üwer Statt Zürich zuo er¬

sinnen syn werden , will auch nit glauben , dass die Jtaliener , franzo-

sen , hochtütsche [ =Oberdeutsche ] etc . als uslendische by Jnen ein sol¬

ches Recht der glycheit ohne underscheidt gägen den Eidtgnossen ge¬

statten wurden . Und kan zwahr ein Zuger , Lucerner , glarner etc . zu Zü¬

rich für frömbd geachtet , aber zwüschen Jme und dem uslendischen welt¬

scher Nation ein gross underscheid gemacht werden , welches obwolen in

den buochstaben nit erlütert , aber subintelligi potest Sonderlich
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4 . Jst doch bis an den Rhyn und alle Eydtgnosische grentzen das Recht

und Herkhomen , dass einer dem sinigen wider nachjagen , und das bezü-

chen mag : Nun befinde sich , wye man mier sagt , noch über die Abzallung

aller Jnheimbschen Bürgeren bysessen und Landtlüthen gnuogsam mitel

überig , disere und andere Eydtgnosische schulden zuo vernuegen . 5.

Dass doch die Venediger welche die grösste Summa anzesprächen uff ein

vast glyche gägenansprach daselbsten könten gewisen , und das billich

erkhent werden wyl von dörth nacher eben der mangel und die ursach di-

ses falliments entsprungen syn soll . 6 . So würdt man sich guotermassen

zuo erinnern haben , was Jn verwichnem Zolligkhoferischen [ =Zollikofer,

Kaufleute in St . Gallen , Auffall ] handel zuo Baden . . . für ein Er-

khandtnuss ^ ergangen.
Diser und andere bedenkhen mier zwahr Hoffnung machend , dass gesagtem
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minem dochterman ettwan gehulffen werden möchte . Ja der sonst ohne

dis , wägen der grossen und daby lauffenden wechselzinsen und zunemen-
den Schadens woll baldt den halben theil synes Vermögens zu verlieren

haben wurde . Derohalben ich nit underlassen können , in mines grossgün¬

stigen Herren guoten Rath , Hilff und anleitung myn Verthruwen zu set¬
zen mit Nachmaliger Pit der Herr . . . [mir ] . . . Nachrichtlich Andtwort

[zu geben ] . . ..

Wan die Jrigen solten also geachtet werden Jn unsern Ohrten häten sy
vil mehr zuo Verlieren . H . [ Ruprecht ] Malet [ =Mallet ] ^ von genf und
einer von Basel sind Jn Haberers [ von Zug ] uffaal erst nach den Zür-

chern Hotinger gangen ” .

1 ) s . auch AH 95/101 , 102
2 ) Das Nachfolgende - ca . 1 Zeile - ist grösstenteils zerstört und nicht

mehr lesbar.
3 ) Welche Tagsatzung in Baden gemeint ist , lässt sich aufgrund der gedruck¬

ten EA nicht feststellen , s . indessen EA V 2 , 1344 b.
4 ) 3 . AH 66/59 G

Konzept - AH 95 , 183
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